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Der schweizerische Republikaner
iherausgegeben

von Escher und usteri
Mitgliedern der gestzzebendeu Rathe der helve'nschcu Republi

Band II. XA I.XXXVI. Luzel'tt, z. März l79y.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 4. Hornung.

(Fortsetzung)
2. Art. Pan chaud ist es leid, daß man

den Preis des Salzes erhöhen wolle. Er möchte, daß

durch ganz Helvetic:; eine gewisse Menge Meersalz ver-

kauft wurde, das wohlfeiler se», und dann könnte der

Preis auf 4 1/2 kr. gesezt werde».
Desto es begehrt, dan der Salzpreis allenthab

ben auf einen Batzen ftstgesezt werde, und bezieht sich

wieder auf seinen Distrikt Aigle, der heilige Kontrakten

dafür habe, die er nie verlezte.
Gysendörfer. Die Bestimmung des Pre-fts

beruht auf Berechnung der Kosten, der Ankaufspreis
von zwei Drittel französischen, und einem Drittel
bayrischen Salzes, kostet den Staat 11 i/z Rappen,
und sollte ein Krieg ansbrechen, wo die Fra-sten
noch theurer zu stehen kommen, so ware es unmöglich
das Salz um 4 1/2 Kreutzer zu liefern; nicht davon

zu rede», daß 600,000 Franken dem Staate davon zu

gut kommen sollten, das jezt aber nicht geschieht,
sondern nur etwa 300,000 wann in Deutschland,
woher ein Drittel kommt, der Krieg niche ausbuchn

Ich glaube also nicht, daß die Versammlung d.m

^taat in einen so großen Verlust setzen wolle, und

glaube auch nicht, daß wegen einigen Gemeinden im

Distrikt Aiale, die entschädigt werden krw.cn, ein

Gese; das für das Allgemeine nothwendig ist, ihnen

und der Meinung Desloes aufgeopfert werden toll.
Herzog v. Ess. Wenn der Kaufmann den Preis

seiner Waaren nicht aas die Kosten berechnet, ft wird
er früher oder spater bankerott, und to gà.ge^es uns

wenn wir Desloes folgen winden, und das Salz «in
10 Rappen verkaufen, wenn es den-Staat m iäZ
kostet. Es gicngen mehrere hundert tausend Franke»
dabei verlohren, statt den 600,00a, die dieser Hansel
eintragen sollte. Womit wollt ihr diese Lücke in dem

Fisanzsystem ausfüllen? Wir müssen nicht nur das

Einzelne, sondern den Gang der Staatsmaschiue be-

krachten, es Rappen sind nicht zu hoch, und die 10

ober 15 Batzen jahrloch fallen jedem Bürger minder
schwer als eine andere Auflage.

Jacquier folgt Desloes.
Trösch folgt Herzog.
Gapaui ist noch nicht überzeugt, daß das Salz

nicht wohlfeiler könnte geliefert w>rden. Er wiße von
dem Minister der den Traktat für das französische
Salz schloß, daß wir es wohlfeiler haben, als die
alte» Regierungen, und diese fanden doch ihren Vor-
theil dabei. Er möchte das Salz erster Qualität um
4 1/2 Kreuchr verkaufen, und das Mecrsalz, das
wenig mehr koste, als die Fracht, um einen geringern
Preis.

Custor stimmt zur Rükweisung an die Com-
mission.

Ta bin bemerkt, daß das Oberwallis das gleiche
Salz habe, wie die italiänische Kantone, und wünscht
daher die gleiche Ausnahme. Sonst mochte er alles
mögliche anwenden, daß die Finanzen keinen Schaden
leiden.

German folgt Custor wegen der beträchtlichen
Menge bayrischem Salz, das der Staat noch ver-
brauche, und auf dem er viel gewinne.

Carra rd will hier wieder für den Kanton Leman
das gleiche Recht, wie für die italiänischen Kantone,
oder auch diese gleich behandeln, um so mehr, da
sie sich im gleichen Fall befinden, wie das Wallis.

Gap-ani schlagt die Redaktion vor: daß für das
italiänische Meersalz, welches einige Kantone allein
gebrauchen, der Preis besonders bestimmt werden soll.

Gmür und Desloes folgen.
G a panis Redaktion wird angenommen.
Bouraesis begehrt daß die Dauer dieses Ge-

setzes für vier Jahr bestimmt werde.
Gysendörfer und Herzog v. Eff. wi Versetzen

sich, aus Politik, und weil man das Gesez immer
andern könne.

Guter folgt und begehrt die Tagesordnung.
H über umerstüzt Bourgeois, da der Traktat mit

dem Hause Hwoirv et Lomx. auch auf
vier Jahre ftstgesezt sey.

Bourgeois Autrag wird angenommen.
Custor bcgchri den Drak dieses Gesetzes. An-

genommen.
Bourgeois macht den Antrag, baß der Com-
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mission aufgetragen werde, sich mit Bestimmung des ìandern Vorschlag — nämlich » jedem Friedensrichter
Gchalres der bei diesem Fache angestellten Personen 6 Beysitzer in seiner Gemeinde beyzugeben, wovon jede
zu beschäftigen, und die Frage zu untersuchen, ob
diejenigen, welche Salz, Fast- oder Sackweise in den
-Magazinen nehmen, es nicht im'gleichen Preis und
unter den gleichen Bedingungen erhalten sollen, wie
die Besitzer der Salzbütten.

Tab in lmtersinzt diele Meinung.
Geynoz begehrt, daß die Commission auch den

Preis des Neersalzes bestimm/, welches sich gegen,
wartig in den Magazinen befindet.

Alle diese Anrrssge werden angenommen.

Parthey zwey ausschlössen, und die zwey and re übrig
gebliebene mit dem Friedensrichter urtheilen würden
gegen einander gehalten, und bey genauer Prüfung sich
bewogen gefunden, dem Commissionai-Gutachten, daß
nämlich das Fricdensgericht aus drey Friedensrichtern
dreyer verschiedenen Gemeinden bestehe soll, vor je-
nem andern den Vorzug zu geben, und dasselbe aus
folgenden Gründen noch einmal ihrer weisen Uebcrle-
gnng und Berathung vorzutragen.

'Die Entsetzung der Friedensrichter und Gerichte
deller von Unttrhallau und Wild berge r er. hat hauptsächlich zwey Endzwecke; nämlich: i) Gut-

halten jeder für drei Wochen Urlaub.
Es wird eine Bittschrift des Direktoriums verle

sen, worin es die Eröhnung eines Kredits von 20,000
Franken für das Kriegsministerium verlangt, für die
Bezahlung der besoldeten Truppen, welche den Gar.
mlonsdienst in Luzern verrichten, und die kleinen Corps,
welche in andern Orten der Republik verlegt sind.

Der Gegenstand wird an die Militarcommission
gewiesen.

Zwei vom Senat verworfene Beschlüsse, der eine
über das personliche Civilformn der öffentlichen Be.
autten und der zweite enthaltend den 7ten Titel der
einstweilig en Organisation des obersten Gerichtshofs,
werde» an die betreffenden Commissionen zurukgewiescn.

Die Sitzung vom 9. Hornung wird nachgeliefert.

Großer Rath, den 6. Hornung.
Präsident Car m intr a n.

Fitz erhält auf Begebrcn fur r 'i Tag Urlaub.

Preux bemerkt, daß die gestern erkannte' Abfahret-
bnng der spanischen Capitulalivnen sehffkostbar und lang-
wcilig wäre, weil jede derselben ein ganzes Buch ans-

macht. Es eh er folgt, weil diese Bücher zudem noch

in spanischer Sprache sind: er fordert also Rücknahme
des gestrigenBcftdluZeâ. Dcslocs wü! die Sache nicht
der Commission anvertrauen, und fodcrt also wenigstens
Auszüge aus dieser Capitulation. Cartier singt Des-

loes, und will, daß die Hauvtvunkten ausgezogen und

übersetzt werde-?. Hu der will das ganze Geschäft der

Commission überlassen, überzeugt, das, sie den zweck-

lichcHAusg'elchnug der streitenden Partheyen, sowohl
in machen, die in seiner Competenz, als auch in jenen,
die über seme Competent sind ; und 2 Ersparnng der
Unkosten. Weder der erste noch, zwevte Endzweck kann
durch jenen andern Vorschlag erzielet werden, weil es
sich einmal nicht vermuthen täsik, daß ein Fremder, der
einen Sircithandei mit dem Bürger des Ortes hat, die-
sei? den? Friedensgericht zu einem Schiedsrichterlichen
Cepruch «Verlassen werde, wenn es blos ans Viugern
des nämlichen Ortes zusammen gesetzct ist. Selbst
wenn der Streit zwey Bürger des nämlichen Ortes be-
mft, werden diese die Entscheidung nicht so leicht dem
Fricdensgericht, wcim dieses blos ans Bürgern des
Ortes bestehet, zum Schiedsrichterlichen Aucsoruch über-
lassen, weil sie dasselbe nie für so unp.rtheyisch halten
werden, als wenn die Mitglieder desselben aus vcr-
sehiedcnen Gemeinden sind. Noch auffallender dürfte
jener andere Vorschlag inft dem 2ten Endzweck im
Wiederspruch stehen, weil aus diese Weise für jeden
einzelnen Fall ein besonderes Fricdensgericht gehalten
und bezahlet werden müßte. Soll dieses von den Par-
theyen geschehen, so werden ihnen mehrere Unkosten
verursachet, als wen» sie selbst vor dein Distriklsgcricht
hätte?? ihre Beschwerden anbringen möge??, und sollen
die Friedensgcrichtc durch den Staat bezahlet werden,
so wurde ihm eine neue Ausgabe aufgebürdet, die bey
seinen ohnehin große?? Auslagen kaum zu rechtfertigen
seyn dürfte. Und könnte es nicht in manchen kleinern
Gemeinden schwer scvn, nebst den vielen Beamteten
noch sechs Männer zu finde» die sich solchen Geschäft
ten zu widmen Neigung und Fähigkeit genug besässen'.'

Sollen aber diese sämtliche Beysitzer ans der Munizi-
palität gcwählet werden, so werden hundert Fälle em-

à «.ft-n k?

mäßigsten Gebrauch'hiervon machen, und ein verständ-j, „
liches Gutachten vorlegen werde. Bcslcr. folgt.Fressen, wo die Parthey zugleich Nichter ware. Könnte

W n^sch anerbietet eine Ueber,esung der Capitulation übcrdieß nicht oft der Fall emtrtttcn, daß die Partheyen
eines der spanischen Rcgnncnttr.' Hubcrs Antrag bey der Auswahl dieser sechs Manner nicht
wird angenommen.

A »verwerth, im Namen der Friedenrrichter-
Commission ftgt: Die Commission 'welcher das Gut-
achten über d:e Einsetzung der Friedensrichter und Ge-
richte ;u einer neue?? Untersuchung zurück gewiesen wurde,
tzac dasselbe, und den bey der BcrachmU angebrachten

cuug
werden, woraus noch mehrere Schwierigkeiten und
Ncbenprozeße entstehen könnten? Konnten nicht oft
von der einen Parthey diejenige aus den sechs Bcysst-
zcrn ausgeschlossen werden, auf welche die andere Par-
the?? gerade das meiste Zutrauen gehabt haben würde,
und wird ?n diesem Fall dann je diese letztere Parthey'



sich zu einem Schiedsrichterlichen Spruch verstehen?

Es scheint jener Vorschlag selbst mit der Constitution
einigermassen im Widerspruch zu seyn, weil diese die

Mitglieder zu den Distnfts- und Cantonstribnnalicn
aus den Distrikten und Cantonen zu wählen verordnet,
mithin keine besondere Tridunalien für einzelne Gemein-
den, blos aus Mitgliedern derselben zu wählen gestatten

dürfte.
Die stärkste Einwendung, die gegen das Commu-

Konal-Gutachcen gemacht wurde, zog man von den

grossen Unkosten her, die man solchen Friedensrichtern
blos für das Reisen bezahlen müsse. Die Art der Ent-
schädnisse, wie sie von der Commission vorgeschlagen

war, dürfte zum Theil diesen Einwarf schon beant-
woetct haben. Bev gewöhnlichen Fricdensgenchtcn kom-

men mehrere Partheyen vor, und das vcstgssctzte Klag-
geid dürste die Friedensrichter allerdings entschädigen,
und bey ausserordcntlichen Fricdcnsgcrichtcn ist es der

Billigkeit augcmcsscn, daß die Partheyen etwas mehre-
rcs bezahlen, da sie sonst wegen jeder Kleinigkeit ein

solches ausscrordcntlichcs Gericht begehren würden: Auf
der ander!» Seite gäbe es ja wohl noch größere Kosten

wenn für jeden einzelnen Fall ein eignes Friedensgericht
gehalten, und der Friedensrichter samt 2 Beisitzern
besonders bezahlt weroen müßte, wie dieses jener Vor-
schlag mit sich bringt.

Man muß nicht denken, das? wegen jedem kleinen
Schaden worüber etwann eine Schätzung vorgenom-
meu werden soll, das Friedensgericht gesammelt wer-
den mäße. In ausserordcntlichen Fallen, z. B. beim
Uebermahen, Holzfreveln, und andern etwann durch
das Vieh zugefügten Beschädnißen, kann eine solche

Schätzung durch 2 unparteiische Manner in Gegen--

wart des betreffenden Friedensrichters geschehen, und
darüber.erst beim gewöhnlichen Friedensgericht abgc-
sprachen werden.

In Erwägung aller dieser Gründen, halt sich die
Commission verpflichtet, ihren ersten Vorschlag zu wie-
verholen, daß das Friedensgericht ans 3 Friedens-
richccrn, dreier verschiedenen zu nächst liegenden Gc-
meinden bestehen soll.

Endlich schlägt die Commission eine Abänderung
der ^ 4Z bis 49 vor.

Cartier verwirft den Vorschlag der Commission,
theils weil der Senat keine Friedensgcrichte haben
will, theils weil er in Civilfallen den Friedensrichtern
keine Compekenz geben möchte, indem jeder unappel-
lable Richter dcr Freiheit der Bürger zuwider ist: er
fodert also Zurütweisung des Ganzen an die Com-
mission.

Custor kann nicht Cartiers Meinung seyn, son-
dern stimmt ganz der Commission bei, indem es ihn
freut eine Einrichtung zu treffe«», die Prozesse hi «den,
und das friedliche Leben unter den Bürgern befördert:
auch sieht tt nicht,"wie ei» nnappellabftr Richter der

Freiheit zuwider seyn soll, da doch immer irgendwo
ein uuappellabler Richter seyn muß.

Anderwcrth vertheidigt neuerdings das Guts
achten, und denkt, Friedensrichter ohne Friedeiisges
richte waren schädlich und unnnz, denn er würde eis

nem einzelnen Menschen nicht die geringste Competenz
geben, weil dadurch neue Dorfdespotcn entstünden,
und wann die Fnedensgeriehte gar keine Commpetcnz
haben, sie nur die Instanzen ohne Nutzen vennehren.

Ackermann folgt dem Gutachten, und wundert
sich, wie man gegen dayelbe Einwendungen machen
könne, da es doch so viel zwekmäßiger ist, als der
erste Beschluß über diesen Gegenstand.

Zanetti unterstüzt das Gutachten, und versichert,
daß gleich nach der Revolution solche Einrichtungen in
seinem Kanton getroffen wurden, wie dieses G mach-
reu vorschlagt, und daß das Volk ungemem dadurch
befriedigt wurde.

Carrard findet das Gutachten heute nicht zweks
mäßiger als das lcztemal: dasselbe schlägt ein Fries
densgericht bor, da doch dcr Senat dieselben nicht
haben will: da die Fricdensgerichte sich nur alle View
tcljahre einmal in einer Gemeinde halten sollen, so
müßten entweder die Streitigkeiten hangen bl W.n,
da sie doch meist sogleich entschieden werden sollten,
oder man müßte ein ausserordentüches Friedensgericht
halten, dessen Unkosten laut dem Gutachten selbst
höher steigen konnten, als die Streitsache im
Werth hat: geben wir hingegen jedem Friedensrichter
einigeBcisitzcr in seiner Gemeinde, so fallen alle Schwies
rigkeiten auf einmal weg. In Rüksicht der Unpartheu
lichkeit ist zu bemerken, daß wann die Richter, welche
das Friedensgericht ausmachen, unabänderlich sind,
sie weit eher parthenscy seyn können, als wenn von
den 6 vorgeschlagnen Beisitzern jede Parthei einige
verwerfen kann, und die übrigbleibenden Richter sind;
mit dieser Einrichtung werden gar keine Unkosten vers
bunden seyn. Endlich wendet die Commission ein,
man werde in den Gemeinden keine Beisitzer von Fäs
higkeiren finden: wie, in Helvetica, einem Land, dessen
Volk noch S-tten hat, sollten nicht in jeder Gemeinde
ü ehrliche Männer zu finden seyn, welche eine so schöne
Verpflichtung, wie diejenige ist, streitende Partheien
zu vereinigen, gerne und unbewldet auf sich nehmen! —
Ich sodcre Rükweiftmg des Gutachtens an die Corns
mission, um nach diesen Grundsätzen zu arbeiten! —

Des iocs stimmt ganz Carrards Bemerkungen
und Antrag bei. Fierz wundert sich, daß nun solche
Einwendungen gegen dieses Gutachten gemacht wer--
den, welche die ganze Einrichtung dcr Friedensrichter
zu emfcrncn drohen; denn wenn der Friedensrichter
selbst den Parthcien seine Beisitzer vorschlägt, so liegt
ungeachtet dcr Verwerfung einiger dieser Beisitzer durch
die Partheien, das Geschäft gröstentheiks dem Fries
dmsnchtcr in den Händen, da hingegen das Gutachten
ocr Commission, eine Einrichtung vorschlägt, durch dis



.eìuahê alle Streitigkeiten ohne weitere Richter, und
also mit grösier Ersparung für den Staar beigelegt
werden könnten: endlich glaubt er, diese von Carrard
vsrgeschlagnen Beisitzer müßten bezahlt werden, da
hingegen die Friedensrichter der Commission vom Staat
nicht "bezahlt würden. Daß die Streithändel z Mo-
nakc danren werden, ist ungegründet, weil kleine Ge-
aenstände von dem Friedensrichter der Gemeinde selbst
beendigt werden können: aus allen diesen Rüksichten
fodcrt er Annahme des Gutachtens der Commission.

GeiHioz stimmt Carrard ganz bei.

Preux ist gleicher Meinung, weil sonst die Streit-
fachen besonders in den bergigten wenig bewohnten
Lheiien Helveticns, weit hingezogen werden, da doch
die Gemeinde gerne bei sich selbst Meister ist, und durch
Carrards Antrag dann auch jede Streitigkeit beendigt
werden kann, ehe sie durch Aufschab Erbitterung be-

wirkt.
Ae sch folgt Carrard, in der Ueberzeugung, daß

in jeder Gemeinde sich hinlängliche Bürger zur Bewir-
kung des Friedens vorfinden wodurch dann der Staat
an der Besoldung der Distriktsgerichre vieles ersparen
kann, indem diese weniger Sitzungen werden halten
muss n.

An der werth beharrt auf dem Gutachten, in der

Ueberzeugung daß es wohlfeiler seyn wird als Carrards
Alttrag. ^ ^Schlumpf fodcrt, daß keinem einzigen Mann
irgend eine Compctenz gegeben werde, und daß der

Sraat durch die Friedensrichter-Einrichtung keine Ko-
sien auf sich nehmen müsse: unter diesen Bedingungen
'will er wohl dem Vorschlag beistimmen, wegen den

übrigen Theilen Helveticns, denn für feinen Canron fin-
det er diese Einrichtung weder besonders nothwendig
noch erwünscht. Carrards Antrag kann er nicht beistim-

men, weil der Friedensrichwr die Ernennung seiner

BeiMer ganz in der Hand hat, und also die Entsetzen

dung aller Streitsachen größtenteils von ihm abhängen
würde: er stimmt also zum Comm-ssionalgutachten.

Carrard bemerkt, daß das Gutachten der Com-

Mission überhaupt nnzwckmaßig ist, denn da die Frie
densgerichte alle Vierteljahre in jeder Gememde Statt
haben sollen, so kaun es steh leicht wessen, daß dann
keine oder einige wenige Streitigkeiten vorhanden sind,

und in was wirb dann die Besoldung dieser Friedens-
richter bestehen? — Einzig Schlumpfs Einwendung ist

von einig r Bedeutung gegen meinen Antrag: allem

hierbei ist zu bemerken, daß der Friedensrichter sechs

unportheyische Männer vorschlagen muß, sonst können

sie alle verworfen werden, und zudem ist diese Schwie-
rigkeit gering, gegen diejenigen gerechnet, welche das

Gutachten mit sich führt. Er begehrt also Rükwessung

an die Commission, um nach seinen vorgeschlagenen

Grundsätzen ein neues Guta chten vorzulegen.

Gapani stimmt Carrard bei, weil eine ähnliche

Einrichtung als bloße Uebung ohne gejezliche Form in

seinem Canton bis jezt große Vortheile hatte. Der Ge"
genstand wird der Commission zugewiesen u:d derselben
Carrard beigeordnet.

Erlacher s Antrag, die Vakanzen welche die Con-
stitution von den gesezgebendcn Rachen fodert, in zwei
Theile zu theilen, wird in Berathung genommen. Car-
tier fodert Verweisung an eine Commission, indem er
es etwas unpolitisch findet, das Direktorium wahrend
àem ganzen Vierteljahr ganz allein die Republik sich-
reu zw laßen.

Dieser Antrag wird angenommen und m die Com-
mission geordnet: Sscretan, Cartier, Eriacher,
Germann und Geyser.

Kühn im Namen einer Commission legt folgen,
deS Gutachten vor:

.Bürger Repräsentanten!
i Im Laufe des abgewichenen, und während der
ersten Hälfte unsers Jahrhunderts, verbreiteten sich in
Helvetic« verschiedene religiöse Sekten, die nntcr bei,
Namen der Wiedertäufer, der Dnnker, der Pietisten u.
s. w. bekannt wurden. Anstatt die Auflösung dieser
moralischen Phänomene von der natürlichen Ebbe und
Fluch der menschlichen Meinungen zu erwarten, griffen
die damaligen Regierungen dem ordentlichen Gange der

Zeiten vor. Die Intoleranz, die keiner Religion eigen,
sondern das Verderben aller Religionen ist, schüttelte
ihre Fackel, und der Despotismus, der nicht bloß über
die Handlungen, sondern auch über die Meinungen und
Gedanken der Menschen zn gebieten sich vermißt, opftr-
te einem blinden Religionseiftr Tausende von jenen
Schismatikern auf. Beide damals in Helvetien Herr-
sehende Religionspartcin schien n sich in die Wette zn
beeifern, den sanften Geist des Christenthums, der nur
Liebe und Verträglichkeit lehrt, durch eine schädliche
Verfolgungssucht zu verlaugnen.

Helvetien verloh? durch diese unmenschliche Politik
seiner Regierungen, und durch den Fanatismus seiner
Priester eine große Anzahl seiner nüzlichsten Bürger,
die andere Lander und selbst entfernte Welttheile bevol-
kcrten, viele moralisch-gute Menschen, die unter frem-
den Himmelsstrichen das Beispiel eines unsträflichen
Wandels gaben, und einige semer besten Köpft, die

durch den durch ihre Talente und ihre Kenntnisse er-
wordenen Ruhm ihr Vaterland gerettet hätten.

Unker diesen unglücklichen Schlachtopfern der Into-
leranz befanden sich muer andern 71 Einwohner des

Kantons Luzern, die im Jahr 1747 nach dein Aasftru-
ehe eines von der damaligen Regierung niedcrgesezcen,
aus 4 Geistlichen bestehe-den Ketzergerichts, sich einer

Irrlehre und eines Irrglaubens schuldig gemacht hat-
ten, die, um uns der Ausdrucke des darüber abgefaßten
Gutachten zu bedienen, nach Synkretismus, Judisse-
remismus, Pietismus, Luthecanismus und Calvims-
mus rochen. Jakob Schmiebiin von Rußwyl, das
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Haupt dieser Sekte im Kanton Luzem, aus dessen Ver-
hcreii es sich zeigt, daß er Umgang mit einigen in den
Kanronen Bern, Basel und Zürich wohnenden Pietisten
gepflogen, Bücher von denselben erhalten, und in den
Versammlungen seiner Glaubensgenossen die Bibel ere

Narr, dieselbe als die einzige Richtschnur des Glau-^
bens dargestellt, und bst seinen Zuhörern vorzüglich auf^
moralische Verbesserung des Menschen angedrungen'
hatte, wurde nach abgelegter Kirchenbuße am Pfahl er--

würgt, und mit allen seinen Büchern und Schriften ver-
bräunt Sein Haus ward durch des Henkers Hand in
erneu Aschenhauftn verwandelt, und auf die Brand-
jmtte cine Schandsaule aufgestellt, die unstreitig eines

der scycellichstcu Monumente der menschlichen Verirrun-
gen ist. S 'ine Mjlbeklagten wurden theils auf der Ga-
leere vcrurchcilt, theils auf ewige Zeiten aus der Eyd-.
Genossenschaft verbannt. Unter diesen Landesverwiese-

neu befanden sich des Jakob Schmiedlieus Eheweib und

seine 6 Kinder, worunter das jüngste, Namens^Balt-
hasar, kaum ei» Jahr alt war, »damit (sagt das Stra,-
urlheil) das ganze Haus desselben ausgerottet, unO der

giftige Saamen der Ketzerei aus der Wnrzei geyoben

Dieser als ein einjähriges Kind verbannte Balcha-

sar à'miedlin trit-t nun mit einer Petition vor euch,

Bürger Repräsentanten, und bittet um seine Wiederein-

setzung in das helvetische Bürgerrecht. Die Commm.on

der ihr die Untersuchung dwfer Sache überwiesen habt,

will sent Ansuchen durch keine Gründe untcrstuzen. Sie
weiß, daß dieselben in euren Herzen liegen, und daß

ihr, geleitet durch eure tiefe Verehrung fur me in seiner

Person verlezten Rechte der Menschheit, mrd durch

cuere Anhänglichkeit an die Grundsatze der Constitution,

das ihm von seinen ehemaligen Beyerrjchern zugefügte

Unrecht mit Freuden wieder gut machen werdet. Sie
nimmt aber die Freiheit, euch zu erinnern, V. R., daß

der Bathasar Schmiedlin nicht der Einzige ist, der An-

spruch auf diesen Beweis eurer Gerechtigkeit zu machen

hat. Tausende von unsern Mitbürgern haben aus ahm

lichen Ursachen im Auslande die Freiheit ihres Gewiß

sens und ihrer Meinungen suchen müssen, die ihnen Hcl-
vctien damals verweigerte. Die Commission glaubt, -S

sc» eurer Würde und den Grundsätzen der Constitution

gemäß, daß ihr nicht bloß den Balthasar Schmiedlin,
sondern alle diejenigen euerer Bruder, welche die Ver-

folgung, wegen ihrer religiösen Meinungen, aus ihrem

Vaterland vertrieben hat, wieder m den Schoos desselben

aufnehmet, und sie für helvetische Bürger erklaret. Sie
schlägt euch folgenden Beschluß vor:

Der große Rath an den Senat.
Nach angehörtem Bericht seiner Commission, über

die Nachwerbung des Balthasar Schmiedlms, gebur-

tig von Rußwyi im Canton Luzern, um Wiederem-

setzung in das helvetische Bürgerrecht, und Aufhebung

des über ihn, als ein einjähriges Kind, wegen den
religiösen Meinungen seines zum Tode verurtheilteu Va-
ters, ausgesprochenen Vcrbannungsurtheiis:

In Erwägung daß. es nur der Gottheit allein zu-
kommt, über die Gedanken und Meinungen der Men-
scheu zu richten;

In Erwägung daß die Constitution in Bezug auf
diesen Grundsaz allen Religionen Duldung zusichert,
und ihre Bekenner zu gegenseitiger Verträglichkeit uns
Bruderliebe verpflichtet;

In Erwägung daß die gegen viele helvetische Vür-
ger von den ehemaligen Regierungen verhängten reli-
gissen Verfolgungen die Rechte der Menschheit veriezt
haben;

In Erwägung daß die Verbannung des Balthaser
Schmiedlms und seiner Familie nicht das einzige Un-
recht dieser Art ist, welches Gerechtigkeit und Pflicht der
Geftzgebung Helvetiens gut zu machen gebieten, son-
dem daß noch eine Menge andrer, wegen religiöser
Meinungen ehemals verfolgter Bürger ein gleiches Recht
auf ihre Vorsorge haben;

In Erwägung endlich, daß von dem Boden der
Freiheit alle zurückgebliebene Spuren der ehemaligen
Verfolgungssucht vertilzt werden sollen:

Hat der große Rath, nachdem er die Urgenz er-
klärt,

beschlossen:
1. Alle in Helvetic» noch vorhandene Strafgesetze

der ehevorigen Regierungengegen religiösen Meinungen
und Sekten sind aufgehoben.

2. Alle nicht wegen irgend eines Verbrechens, son-
dem bloß wegen religiöser Meinungen gegen helvetische
Bürger von den ehemaligen Regierungen ausgesprochene
Strafurtheile, sollen mit allen ihren Folgen vernich-
têt seyn.

z. Alle bloß wegen religiösen Meinungen und we-
gen keinem Verbrechen verbannte helvetische Bürger
und ihre Nachkommen, werde» für helvetische Bürger
erklärt-

4. Diejenigen helvetischen Bürger, welche entwe-
der selbst oder deren Eltern oder Voreltern wegen re-
ligiösen Meinungen verbannt worden sind, und wieder
in den Schoos ihres nun frei gewordenen Vaterlandes
zurükznkehren wünschen, sollen dem Vollzichungsdirek-
torium die Beweise vorlegen, daß sie entweder selbst

wegen religiösen Meinungen verfolgt wurden, oder
Rachkommen solcher Verfolgten seyen.

5. Sobald sie diese Beweise aufgelegt haben, so

sollen sie in alle Befugnisse des helvetischen Bürger-
rechts nnd in den Genuß der Gemeindsrechte ihres
Orts ohne weiters eintreten können.

4. Alle àter den Namen Schandsäulen oder sonst

auf ligend eine Weise errichtete, und in Helvetien noch

vorhandene Denkmäler religiöser Verfolgungen sollen

sogleich abgeschast werden.



Dieses Gesez soll gedrukt, in ganz Helvetien
kund gemacht und allenthalben, wo es erforderlich ist,
angeschlagen werden.

Zufolge eines Beschlusses des grossen Rathes sollte dieser
-Bericht in dem Volksblotte abgedrukt werden. Statt Vessel-
den ist ein Auszug erschienen, der von dem wirklich abgeleg-
ten Bericht sehr verschieden ist, und sogar einige Thatsachen
wesentlich entstellt. Der Verfasser erklärt, dass er diesen im
Doltsblatt enthaltenen Auszug nicht als sein Werk aner-
kenne. Kühn.

Lauter Beifallruf!) Gapani findet dieses
Gutachten seines Verfassers würdig und freut sich über
die Grundsätze desselben; er fodert also Einrückung ins
Noltsblatt und Dringlichkcitserklarung. Die Dringlich-
keit wird erklärt und das Gutachten mit allgemeiner
Beifallsäußerung angenommen.

H über macht folgenden Antrag:

Bürger Repräsentanten!
Ihr werdet mit mir überzeugt seyn, wie nüzlich

für die Bildung der öffentlichen Meinung, und für die
Unterhaltung der Liebe des Vaterlandes wohlgeordnete
Volksfeste sind.

Mit mir empfindet ihr gewiß, daß der 12. April
als der Tag, an welchem sich die Völkerschäften Heb
vetiens zu einer einzigen Familie, zu einem einigen
Volk von Brüdern verbunden, an dem die Einheit,
Unzertheilbarkeit und Unabhängigkeit der helvetischen
Republik prollamirt, die neue Verfassung in Thätigkeit
gesezt murde, immer unser erstes und vornemstes Na-
lionaifest zu seyn, und zu bleiben verdient, daß er
dieses und alle künftige Jahre in ganz Helvetien mir
Würde und Fröhlichkeit gefeiert werden soll.

Ich schlage euch deswegen vor:
1. Die Dringlichkeit meines Antrages.
2. Den Beschluß meines Antrages und die Nieder-

setzung einer Commission, die in 8 Tagen berichte, wie
der i2te April in ganz Helvetien und besonders im
Hauptorte der Republik von den höchsten Gewalt«»
gefeiert werden soll.

Ich erinnere Euch bei diesem Anlaß an Enere
Commission, welche Ihr niedergesetzt habt, eine Pro-
klcmiation an das Volt Euch vorzulegen. Diese Com-
mission hat Euch aber noch keinen Bericht erstattet,
weil die schon mehrmal begehrte Darstellung des Zu-
stcmdes der Republik, vom Voilziehungsdirekrorium
noch nicht eingckommen Da ich den Zeitpunkt vor
dem vorgeschlagnen allgemeinen Feste, für den schik-
lichste halte, wo die Repreftntanten der Nation, ein-
mal unmittelbar zu derselben sprechen könnten, und
sollten, so trag ich ferner mit Dringlichkeit darauf an:
das Vollziehnngsdirektorium einzuladen, bis auf den

isien Merz diese Ta-stellung, so vollständig als es die
Umstände erlauben, deN'L«sejgebendeu Räthen Witzu-
Heilen.

Die Dringlichkeit wird erklärt, der Antrag angG
nommcn, und in die Commission geordnet: Hub er,
Koch, Ginür, «Guter und Bourgeois.

Jost Härter, Pfarrer in Teufen, Kanton Gen--
tis, 72 Jahr alt, erklärt in einer Bittschrift, daß er
die Nichte seiner seel. Frau, welche 48 Jahr alt ist,
lieb gewonnen, und wünscht sie ehiich zu besitzen.
Koch vermuthet zwar, daß hier keine llcbereilung statt
habe; allein da nicht deutlich ist, was für eine Nichte
gemeint ist, so will er eine Commission hierüber
zur Untersuchung niedersetzen. Huber fodert Vcna-
gung bis zum Civilcode.r, um nicht immer über ein.-
zelne Falle abzusprechen. Gmür findet, ein 72 jah-
riger Mann könne nicht bis zu Abfassung unseres Gtt
sezbuches abwarten, und stimmt also Koch bei.

Gapani folgt und bittet schleunige Ar.eit von
der Commission. Carrard stimmt auch Koch bei,
weil die alten Gesetze Ausnahmen gestatten, und wir
nun diese nicht verweigern können, bis wir neue Ge-
setze haben. Huber zieht seinen Antrag zurük. Kochs
Antrag wird angenommen. Weber fodert Verweisung
an eine mit dem allgemeinen Gegenstand beauftragte
Commission. Escher fodert eine neue Commission,
welche hierüber schleunige Erkundigungen einziehen
könne. Hub er folgt Webern, dessen Antrag ange-
nommen wird.

Das Vollziehnngsdirektorium fodert, daß mit Be-
schleunigung die Leibrenten der aus den Klöstern tre-
tenden geistlichen Personen bestimmt werden, indem
täglich sich mehrere Klostergeistlichc zeigen, welche in
die Welt zurükkchren wollen. D e sl 0 e s bemerkt, daß
die Klostercommission nicht früher hierüber zwekmàssig
arbeiten kann, ehe sie ein genaues Verzeichniß der
Klostergüier und Klostergeistlichen hat: Er fodert also
Einladung ans Direktorium diese Berichte einzusenden.
Huber folgt diesen; Antrag, welcher angenommen
wird.

Das Direktorium zeigt an, daß in der katholischen
Schweiz, und besonders in den italiänischen Kantonen
sich täglich einfache Pfründen oder Bcnefieien-erledigen,
die wieder von den Bischöfen besezt werden, da nun
mit diesen Benesicien keine andere Geschäfte verbunden
sind, als das Lesen einiger Messen, so trägt es dar--

auf an, so schleunig als möglich zu bestimmen, ob
solche Benefieien nicht unbesezt bleiben, und diese Fonds
zur öffentlichen Erziehung angewendt werden sollen.

Gapani fodert Verweisung an eine Commission,
bittet aber daß man dem Recht der Gemeinden sich
in ihrer Nähe Messen lesen zu lassen, nicht zu nahe
trete. Jacquier und Schlumpf folgen diesem
Antrag. Marcacci ist gleicher Meinung, weil diese
Bénéficié«; meist zu eine,» bestimmten Zwek errichtet
wurden. Custor fodert Verweisimg au die Pfrund-
befttzungskommission. Die Wiedcrbesetzungsart wird
an die Pftimdbesetzungsevniimssion gewieft», und über



den übrigen Theil der Bsthschast eine neue Commission
gewählt," und in dieselbe geordnet: A »verwerth,
Escher, Marcacci, Gapani und Augspurgcr.

Thörin legt im Namen einer Commission ein

Gutachten vor, über die Besoldung der Auffallsge-
richte des Kantons Freiburg, waches für 6 Tag auf
den Canzleitisch gelegt wird.

DaS Direktorium zeigt an, dass die neapolitanische
Armee geschlagen, und der General derselben gefangen
genommen worden sey. Man klatscht! Zugleich wird
ein Brief mitgetheilt, der die nahern Umstände dieses

großen Ereignißes anzeigt. Man ruft : » Ueberwei-
sung nach Rastadt. " Schlu m pf bedaurt diese dum-
men Kerls, welche wieder die Freiheit kämpfen wollten,
freut sich, daß sie so geschwind auseinander getrieben
wurden ; er fodert Ueberfendung dieses Berichts an
den Senat. Dieser Antrag wird angenommen.

Das Direktorium fragt, ob das von den Ge-
meinden bezogene Umgeld als eine Gemeindsauflage
ooer als ein Feodalrecht angesehen werden soli. Pan-
chaud soderc Verweisung an eine hierüber niederge
feste Commission. Gapani denkt, dieses sey ein
persönliches Feodâecht, und müsse also sogleich ab-

gcschaft werden. Secrctan stimmt Gapani bei, weil
nicht zweierlei Umgeld auf dem Wein stehen könne.

Cartier folgt Secretan, und fodert Auflösung der
Umgeidscomnusswn. Spengler folgt Cartier. Zim-
mer mann ist gleicher Meinung. Pan chaud be-

harret auf der Untersuchung durch eine Commission.
Desloes unttrstüzt Panchaud. Weber nndJo-
mini folgen. Kühn ist zwar der Meinung, daZ das
Umgeld nicht Fcodal ist, sondern Thefl eines Souve-
raüntätsrechts, weiches von Kaifern und Königen ei-

nigen Gemeinden abgetretten wurde; er fodert also
Anerkennung der Aufhebung dieses Umgelds, und Ver-
Weisung an die Commission, um über die Art die-
ser Aufhebung und der Bekanntmachung derselben ein

Gutachten vorzulegen. Dieser Antrag wirb ange-
nomme».

Die Agenten des Distrikts Zurzach klagen über
den Rechtstrieb der Juden und anderer Capitaliste»?.
Diese Bittschrift wird vertaget.

Grosser Rath, 7. Hornung.
Präsident: Carmintran.

Folgendes Gutachten wird zum zweitenmal verle«
sen und m Berathung genommen:

Bürger Gesetzgeber!
In Rüksicht der verschiednen Aufkrage, welche

Ihr Eurer Wa-dungskomm.ssion übergabt, glaubt sie

dtuch, in Erwartung einer baldigen Bearbeitung einer
ollgemeinen Forffpolizei, folgende Bsthschast an den

Senat vorschlagen zu muss.»,

An den Senat.
In Erwägung daß die Schutzung des National-

eigcnthums eine der ersten und wichtigsten Pflichten
einer zwekmassigcn Staatsverwaltung sey.

In Erwägung daß die Nationaiwaldnngen so-

wohl als Staatsgut, als auch eines der dringendste»
Bedürfnisse der Nation und vieler theils schon vorhin-
denen, theils noch aufzuweckenden Industriezweig?!,
eines besondern Schutzes verdienen.

Hat der grosse Rath, nach erklärter Dringlichkeit,
beschlossen:

1. Alle den ehevorigen Regierungen Helvetieus
zugehörigen Forsien, Waldungen und Hsitzoorralhe
sind Nacionaleigenthum.

2, Aissallige Ansprachen von Gemeinde» oder
einteilen Bürgern an di? ehevorigen hochheitlichen
Waldungen sollen unter Strafe von Verlust dieser
Ansprachen, innert sechs Monaten, von Bekannt,»»-
chung dieses Gesetzes an gerechnet, an das Vollste-
hnngsdirekiorium eingesandt werden.

3- Das Vollziehnngsdirektorium theilt den ge-
sezgebenden Rächen diese Ansprachen in eine? allge-
meinen Uebersicht mit, und fodert von denselben Ab-
lretung der ihm gerecht scheinenden Ansprachen und
richt-rlichen Entscheid der übrigen.

4. Die gesezgebenden Rache entscheiden, ob die-
sin Ansprache» als gegründet entsprochen, oder aber
ob über dieselben durch die gewöhnliche richterliche
Behörden entschieden werden solle.

5. Alle Absprachen ans bloße Nutzungsrechte 1»
den Nationalwaldungeu, von welcher Art sie immer
seyen, sollen ebenfalls dem Vollziehnngsdirektorium
innert sechs Monaten, von Bekanntmachung dieses
Gesetzes an gerechnet, einaesandt werden, bei Strafe
von gänflicher Abweisung für verspätete Einsendung.

6. Mit diesen Ansprachen soll aus gleiche Art ver-
fahren werden, ww die §Z z und 4 in Rüksicht der
Eigenthumsansprachcn bestimmen.

7. Solche Nutzungsrechte, die wohl als rechts-
gültig erkannt werden, aber-den Nationalforstcn zum
offenbaren Ruin dienen, sollen gegen billige Entscha-
digung von Seite des Vollzichungsdirektsriums und
unter Bestätigung der gesetzgebenden Räthe, ausgeht»-
den werden

8- Aller Holzdiebstal oder Frevel in den Nati»-
nalwaldungeu ist ein Verbrechen gegen die Nation.

y. Dwàstàl und Frevck in den Nationalwaldun«
gen soll mit Einstellung des Bürgerrechts währen»
einer Zeit, die nicht unter einem Jahr und nicht
über sechs Jahr seyn kann, und einer GeldbuK be-
straft werden, die das Vierfache des Schad-ens be-

»ragt. Wenn aber der Verbrecher ohne Vermögen ist,
so sog die G-'ldbusse in eine Emgranzung in seine
Gemeinde während einer Zeit die nicht unter einem
Monat und nicht über sechs Monat seyn kann, ver-
wandelt werden.
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l°. Im Wiederbetrekungsfall ist die Strafe: Ein-
stellung des Bürgerrechts während einer Zeit die nicht
unter sechs Jahren und nicht über zehn Jahre seyn
kenn, und Einspccrung in ein Arbeitshaus während
einer Zeit die nicht unter einem Monat und nicht über
ein Jahr seyn kann; nebst einer Geldbuße die das
Achtfache des Schadens betragt, insofern der Vec-
brecher Vermögen besizt

11. Alle diejenigen Gemeinden oder einzelne Bür-
ger, welche Hclznutznngsrecht in den Nationalwal-
düngen haben, sollen sich von der Bekanntmachung
die>es Gesetzes an, an die obrigkeitlichen Forstaufseher
wenden, um sich das Holz bestimmt anweisen zu
lassen, an welches sie Ansprache haben, und bei

Strafe des Verlustes ihres Rechis nicht eigenmächtig
das Holz selbst aussuchen und sich wtllkühriich zueig-
ncn, welches sie zu beziehen haben.

IZ. Die Gemeinden nnd einzelne Bürger, welche
uubedingkts Beholznngsrecht in den Nationalwaldun
gen haben, sollen dasselbe nicht üser ihr Bedürfniß
ausdehnen, widrigenfalls leztere ihres Rechts verlustig
werben, wann erweislich gemacht werden kann, daß
sie Holz verkauft haben; die Gemeindsverivattungen
aber' sind verantwortlich für die Nichtbeodachtung
diesis Gesetzes von Seite ihrer einzelnen Gcmeinds
glieder.

13. Da wo das Weidrecht in den Nationalwal-
düngen bisher besessen und ausgeübt wurde, soll das
selbe bis nach der Ausführung des 7 § dieses Gesi-
Hes, noch forkbcnuzt werden dürfen, jedoch nur iu
solchen Waidlmgspiätzen, wo kein dem Vieh noch
nicht entwachsenes Holz steht; bei Strafe des Vcr
kustes des Rechts, das ans diese Art zum Schaden
des Eigenthums der Nation mißbraucht worden wäre

14 Aile Forstaafî'cher sind bei ihrer Pflicht aufge
fodert. über die Ausübung dieses Gesetzes zu wachen,
und dasselbe mtt Unpartheilichkett handhaben zu ma
chen, bei Strafe des Verlustes ihrer Stellen.

15. Me Forstaufseher sind unter dem Gese; be-

griffen, welches unter dem Zi. August 1798 zum
Schuz dcc öffentlichen Beamten bekannt gemacht
wurde.

16. Alle öff-ntliche Beamten jeder Art sind ver-
kftichtct, das Jhr/gc beizutragen, um diese» wtchii
gen Zweig des ^Narivualeigcnthums, nemlich die Na
twnalwaidungen, zu schützen, und im Fall erweislich
würde, daß sie einen ihnen bekannt gewordenen Fehl
baren nicht angcz igt oder s.nst etwas zum Schuz
des Nationaieigtmhuins offenbar verÄumt harten
sollen sie zu derjenigen Geldbuße verfällt werden, dj.

.dem Verbrecher selbst in diesem Gesez auferlegt ist.

1?. Diesis Gesiz soll gedrukt und in der ganzen
Republik mit Beschleunigung bekannt gemacht werden

§ 1. Anderwerth will noch beifügen, daß

hierunter auch die Waldungen derjenigen Corporative

nen begriffen seyn, deren Güter als Natkonalgut erklärt
wurden. Trösch w'N auch die Waldungen, welche
den ehemaligen kleinen demokra-ischen Kantonen ge-
hörten, beifügen. Herzog v. Es. glaubt, Ander-
Werths Bemerkuua sey übn flüssig, weil diese,Waldun-
aen schon als Nationalngenthum erklärt - wurden.
Escher bemerkt daß auch in den demokratischen Kam
tonen Regierungen waren und also für diese keine
nähere Erklärung nothwendig ist. Anderwerth bee

harret auf seinem Antrag, um die Klosterwalduugen
auch bestimmt b'ervurch für den Staat zu sichern.
Eustor folgt Cschern und Audcrwerth. Gapani
unlerstüzt H-nog. Kegler stimmt Anderwerth bei»
um das Gesiz deutlich zu machen. Trösch ziebt
seinen Antrag znrük. Würsch stimmt zum §, wel-
cher mit Ander Werths Bcisaz angenommen wird.

§z. Schlumpt findet auch bi.r müsse Ander-
Werths Beisaz beigefügt werden. Kegler will nur
einfach bestimmen, alle den ebevorigen Regierungen
oder durch besondere Gesetze für Nationaleigcnthuin
erklärte Waldungen. Der § wird mit diesem leztcrn
Beisaz angenommen

§ z. H über will einzig das Wort, das Direkto-
rium fodert die gesczgebenden Räthe auf, abändern,
und dagegen bestimmen, das Direktorium legt den
aesezgebenden Räthen vor. Dieser Antrag wird an-
genommen.

§ 4 wich unverändert angenommen.
H 5. Cartier «ill diesen § näher bestimmen,

weil d!« Förmlichkeit der Bittschriften noch nicht ge-
sezlich bestimmt ist; er will daher daß diese AnPra-
chen den Regierungsstatthaltern gegen Empfnngschcine
eingeliefert werden, damit nicht elmann eine Ve> nach-
lässigunq in einem Bureau, eine Gemeinde oder e-ncn
Partikularen ibres E ,gent,hums berauben könnte. Her-
zog v. Eft denkt, hier sin nicht von den Förmlichkei-
ten der Bittschriften die Rede, sondern von Waldun»
gen, und daher fodert er Tagesordnung über Car-
tiers Antrag. Kühn bemerkt, daß die Verwaltungs-
kammern die eigentliche nächste Aufsicht über die Na-
kirrialiMter haben, nud fodert al'o daß dieser, die

Ansprachen auf die Nanonalwa düngen eingeliefert
werden, weil sie auch zugleich im FA! sind, nähere

Auskunft darüber mit cn-zufekidei-. Desto es foigt
ganz Kubns Bemerkung. Huber ist gleicher Mei-
»ung, will aber daß die Berwaltungskammern Em-
pfaugscheine für diese Ansprachen ausgeben. Ander,
werth und Cu st 0 r folgen Kubus Antrag. E í cl) - r
vereinigt sich auch mit Knhns Antrag, bemerkt aber

daß die gle-che Verbesserung nun auch „m 2- K ror-
genommen werden muß, indem es uMchMich wä e,
die Eigenthums-arisprachen ans Direktorium und die

Niàngsansvrachen au die Verwalkungskammern ein-
senden zn lassen. Dieser Antrag wird einmnlyig ar.,

g.nommcn.
(Die Fortjezung folgt.)
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